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§ 5  Gliederung des Schulwesens  

(1) Das Schulwesen gliedert sich in Schulformen und in Schulbereiche. 

(2) Schulformen sind: 

1.  als allgemeinbildende Schulen: 

a)  die Grundschule, b)  die Hauptschule, 

c)  die Realschule, 

d)  das Gymnasium, 

e)  die Gesamtschule, 

f)  das Abendgymnasium, 

g)  das Kolleg, 

h)  die Förderschule, 

2.  als berufsbildende Schulen: 

a)  die Berufsschule, 

b)  die Berufseinstiegsschule, 

c)  die Berufsfachschule, 

d)  die Fachoberschule, 

e)  die Berufsoberschule, 

f)  das Berufliche Gymnasium, 

g)  die Fachschule. 

(3) Schulbereiche sind: 

1.  der Primarbereich; er umfaßt die 1. bis 4. Schuljahrgänge, 

2.  der Sekundarbereich I; er umfaßt die 5. bis 10. Schuljahrgänge der allgemeinbildenden 
Schulen, 

3.  der Sekundarbereich II; er umfasst 

a)  die 11. und 12. Schuljahrgänge des Gymnasiums, 

b)  die 11. und 12. Schuljahrgänge der Gesamtschule, 

c)  die 11. bis 13. Schuljahrgänge der Förderschule, 

d)  das Abendgymnasium und das Kolleg sowie 

e)  alle berufsbildenden Schulen. 
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§ 15 Berufsschule  

(1) 1 Die Berufsschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine fachliche und allgemeine 
Bildung, die eine breite berufliche Grundbildung einschließt und die Anforderungen der 
Berufsausbildung und der Berufsausübung berücksichtigt. 2Darüber hinaus kann sie sich gegen ein 
vom Land zu erhebendes angemessenes Entgelt, dessen Höhe sich an dem Schülerbetrag nach § 150 
Abs. 3 und 4 für die öffentliche Berufsschule ausrichtet, an Maßnahmen Dritter zur beruflichen 
Fortbildung und beruflichen Umschulung beteiligen, soweit dafür die organisatorischen, personellen 
und sächlichen Voraussetzungen vorhanden sind. 2Sie ermöglicht auch den Erwerb weiterer 
schulischer Abschlüsse und befähigt, nach Maßgabe dieser Abschlüsse den Bildungsweg in anderen 
Schulen im Sekundarbereich II fortzusetzen. 

(2) 1 Die Berufsschule gliedert sich in die Grundstufe und die darauf aufbauendenFachstufen. 2 Sie wird 
in Form von Teilzeitunterricht oder in Form von Vollzeitunterricht in zusammenhängenden 
Teilabschnitten (Blockunterricht) geführt. 

(3) Die Grundstufe dauert ein Jahr und vermittelt eine berufliche Grundbildung für einzelne oder 
mehrere Ausbildungsberufe. 

(4) Die Fachstufen vermitteln für einzelne oder mehrere verwandte Ausbildungsberufe eine berufliche 
Fachbildung. 

(5) Die Unterrichtszeit in der Berufsschule soll im Gesamtdurchschnitt mindestens zwölf 
Unterrichtsstunden je Unterrichtswoche betragen. 

§ 19  Berufliches G ymnasium  

(1)1Das Berufliche Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine breite und vertiefte 
Allgemeinbildung und ermöglicht ihnen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen 
eine berufsbezogene individuelle Schwerpunktbildung sowie den Erwerb der allgemeinen 
Studierfähigkeit.2Im Beruflichen Gymnasium werden die Schülerinnen und Schüler in einen Beruf 
eingeführt oder für einen Beruf ausgebildet. 3 Nach Maßgabe der Abschlüsse können sie ihren 
Bildungsweg an einer Hochschule oder berufsbezogen fortsetzen. 

(2) Im Beruflichen Gymnasium werden Schülerinnen und Schüler in der einjährigen Einführungsphase 
und in der zweijährigen Qualifikationsphase unterrichtet. 

(3) Die Zielsetzung der Einführungsphase ist es, den Schülerinnen und Schülern mit ihren hinsichtlich 
der Allgemeinbildung unterschiedlichen Voraussetzungen eine gemeinsame Grundlage für die 
Qualifikationsphase zu vermitteln und die Grundlagen in den Profilfächern zu legen. 

(4) 1 In der Qualifikationsphase erwerben die Schülerinnen und Schüler durch fächerübergreifendes 
und projektorientiertes Arbeiten berufsbezogene Kompetenzen. 2 Sie nehmen in allen Schulhalbjahren 
der Qualifikationsphase am Unterricht in Profil-, Kern- und Ergänzungsfächern teil. 

(5) Für die Qualifikationsphase gilt § 11 Abs. 4 und 6 bis 8 entsprechend. 

(6) Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch Verordnung das Nähere zur Ausführung der Absätze 
3 bis 5 zu regeln. 

§ 21 Aufgabe und besondere Organisation berufsbildender Schulen  

(1) An allen berufsbildenden Schulen werden die berufliche und die allgemeine Bildung gefördert. 

(2) Schülerinnen und Schüler, die einer sonderpädagogischen Förderung bedürfen (§ 14 Abs. 1 Satz 
1), können in eigenen Klassen oder in eigenen Schulen unterrichtet werden. 

(3) In den berufsbildenden Schulen wird Vollzeit- oder Teilzeitunterricht erteilt. 

(4) 1Öffentliche berufsbildende Schulen können sich an der Durchführung von Maßnahmen Dritter zur 
beruflichen Fortbildung und beruflichen Umschulung beteiligen, soweit bei ihnen dafür die 
organisatorischen, personellen und sächlichen Voraussetzungen vorhanden sind; für den Aufwand der 
Schulen hat das Land ein angemessenes Entgelt zu erheben, dessen Höhe sich an dem 
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entsprechenden Schülerbetrag nach § 150 Abs. 3 und 4 ausrichtet. 2Auf die Erhebung des Entgelts 
kann ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn das Land ein besonderes Interesse an der 
Maßnahme hat und die Bildungsmaßnahme lediglich in einer Rechtsform geführt wird, die keinen 
Anspruch auf Beschulung auslöst, oder für einen Personenkreis angeboten wird, der einer besonderen 
Förderung bedarf.  

(5) 1Die Schulformen nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 werden nach Maßgabe der Sätze 1/1 und 1/2 in 
Bildungsgänge gegliedert, die ganz oder teilweise zu einem bestimmten Schul- oder Berufsabschluss 
führen. 1/1Die Schulformen nach §5 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b bis g werden nach Fachrichtungen 
gegliedert; innerhalb der Fachrichtungen können Sie nach Schwerpunkten gegliedert werden. 1/2Die 
Berufsschule kann nach berufsbezogenen Fachklassen gegliedert werden. 2Das Kultusministerium wird 
ermächtigt, durch Verordnung die Gliederung der Schulformen zu bestimmen  

§ 33  Entscheidungen der Schule  

Die Konferenzen, die Bildungsgangs- und Fachgruppen, der Schulvorstand sowie die Schulleitung 
haben bei ihren Entscheidungen auf die eigene pädagogische Verantwortung der Lehrkräfte Rücksicht 
zu nehmen. 

§ 34  Gesamtkonferenz  

(1) In der Gesamtkonferenz wirken die an der Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule Beteiligten 
in pädagogischen Angelegenheiten zusammen. 

(2) Die Gesamtkonferenz entscheidet, soweit nicht die Zuständigkeit einer Teilkonferenz oder einer 
Bildungsgangs- oder Fachgruppe gegeben ist, über 

1. das Schulprogramm, 

2. die Schulordnung, 

3. die Geschäfts- und Wahlordnungen der Konferenzen und Ausschüsse, 

4. den Vorschlag der Schule nach § 44 Abs. 3 sowie 

5. Grundsätze für  

a) Leistungsbewertung und Beurteilung  

b) Klassenarbeiten und Hausaufgaben sowie deren Koordinierung.  

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet die Gesamtkonferenz über alle wesentlichen 
Angelegenheiten der Schule. 

§ 35 Teilkonferenzen  

(1) 1Für Fächer oder Gruppen von Fächern richtet die Gesamtkonferenz Fachkonferenzen ein. 2Diese 
entscheiden im Rahmen der Beschlüsse der Gesamtkonferenz über die Angelegenheiten, die 
ausschließlich den jeweiligen fachlichen Bereich betreffen, insbesondere die Art der Durchführung der 
Lehrpläne und Rahmenrichtlinien (§ 122 Abs. 1 und 2) sowie die Einführung von Schulbüchern. 3Bei 
Angelegenheiten, die nicht ausschließlich den fachlichen Bereich einer Fachkonferenz betreffen, 
entscheidet die Gesamtkonferenz, welche Konferenz für die Angelegenheiten zuständig ist. 

(2) 1Für jede Klasse ist eine Klassenkonferenz zu bilden. 2Diese entscheidet im Rahmen der 
Beschlüsse der Gesamtkonferenz über die Angelegenheiten, die ausschließlich die Klasse oder 
einzelne ihrer Schülerinnen und Schüler betreffen, insbesondere über 

1. das Zusammenwirken der Fachlehrkräfte, 

2. die Koordinierung der Hausaufgaben, 

3. die Beurteilung des Gesamtverhaltens der Schülerinnen und Schüler, 
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4. wichtige Fragen der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten, 

5. Zeugnisse, Versetzungen, Abschlüsse, Übergänge, Überweisungen, Zurücktreten und 
Überspringen. 

3Soweit die Schule nicht in Klassen gegliedert ist oder wenn eine Klasse von nicht mehr als zwei 
Lehrkräften unterrichtet wird, bestimmt die Gesamtkonferenz, welche Konferenz die Aufgaben nach 
Satz 2 wahrnimmt. 

(3) 1Die Gesamtkonferenz kann für weitere organisatorische Bereiche, insbesondere für Jahrgänge und 
Schulstufen, zusätzliche Teilkonferenzen einrichten. 2Diese entscheiden über Angelegenheiten, die 
ausschließlich den jeweiligen Bereich betreffen, sofern die Gesamtkonferenz sie ihnen übertragen hat. 

(4) Teilkonferenzen können ihren Vorsitzenden mit deren Einverständnis bestimmte Aufgaben ihrer 
Zuständigkeitsbereiche zur selbständigen Erledigung übertragen. 

(5) Die Absätze 1, 3 und 4 gelten nicht für die berufsbildenden Schulen. 

§ 35 a Bildungsgang s- und Fachgruppen an berufsbildenden Sch ulen  

(1) 1An berufsbildenden Schulen richtet die Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit dem 
Schulvorstand Bildungsgangs und Fachgruppen ein. 2Diesen gehören als Mitglieder an:  

1. die in dem jeweiligen Bereich tätigen Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und  

2. die Referendarinnen und Referendare, die in dem jeweiligen Bereich eigenverantwortlich 
Unterricht erteilen.  

3Für die Sitzungen der Bildungsgangs- oder Fachgruppen gelten § 36 Abs. 4 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 
5 Satz 1 entsprechend.  

(2) Den Bildungsgangs- und Fachgruppen entscheiden über die fachlichen und unterrichtlichen 
Angelegenheiten, die den jeweiligen Bildungsgang oder das Fach betreffen, insbesondere über:  

1. die curriculare und fachdidaktische Planung der Bildungsgänge und Fächer im Rahmen der 
Lehrpläne (§122),  

2. die Planung, Durchführung und Evaluation von Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zur 
Entwicklung der Qualität des Unterrichts,  

3. die Abstimmung des Fortbildungsbedarfs,  

4. die Einführung von Schulbüchern sowie   

5. die Zusammenarbeit mit Betrieben und weiteren an der Aus- und Weiterbildung beteiligten 
Einrichtungen.  

3Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann den Bildungsgangs- und Fachgruppen weitere Aufgaben 
übertragen. Bildungsgangs- und Fachgruppen können ihre Zuständigkeit für Entscheidungen über 
bestimmte Angelegenheiten einem Ausschuss übertragen. 4Über die Zusammensetzung des 
Ausschusses entscheidet die Bildungsgangs- oder Fachgruppe. 

§ 36 Zusammensetzung und Verfahren der Konferenzen  

(1) 1 Mitglieder der Gesamtkonferenz sind  

1.       mit Stimmrecht: 

a)       die Schulleiterin oder der Schulleiter, 

b)       die weiteren hauptamtlich oder hauptberuflich an der Schule tätigen Lehrkräfte, 

c)       so viele Vertreterinnen oder Vertreter der anderen Lehrkräfte, wie vollbeschäftigte 
Lehrkräfte nötig wären, um den von den anderen Lehrkräften 
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erteilten Unterricht zu übernehmen, 

d)       die der Schule zur Ausbildung zugewiesenen Referendarinnen und Referendare, 

Anwärterinnen und Anwärter, 

e)       die hauptamtlich oder hauptberuflich an der Schule tätigen pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

f)        eine Vertreterin oder ein Vertreter der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 
einem unmittelbaren Dienstverhältnis zum Land stehen, 

g)       eine Vertreterin oder ein Vertreter der sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in 
einem unmittelbaren Dienstverhältnis zum Schulträger stehen, 

h)       in Gesamtkonferenzen mit  

• mehr als 70 stimmberechtigten Mitgliedern nach den Buchstaben a bis d je 18, 

• 51 bis 70 stimmberechtigten Mitgliedern nach den Buchstaben a bis d je 14, 

• 31 bis 50 stimmberechtigten Mitgliedern nach den Buchstaben a bis d je zehn, 

• 11 bis 30 stimmberechtigten Mitgliedern nach den Buchstaben a bis d je sechs, 

• bis zu 10 stimmberechtigten Mitgliedern nach den Buchstaben a bis d je vier 

Vertreterinnen oder Vertreter der Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen und Schüler; 

2.       beratend: 

a)       die nicht stimmberechtigten Lehrkräfte, 

b)       eine Vertreterin oder ein Vertreter des Schulträgers, 

c)       je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, sofern die 
Schule eine Berufsschule ist oder eine solche umfaßt. 

2 In Abendgymnasien, Kollegs und Fachschulen gehören der Gesamtkonferenz doppelt so viele 
Vertreterinnen oder Vertreter der Schülerinnen und Schüler als stimmberechtigte Mitglieder an, wie 
sich aus Satz 1 Nr. 1 Buchst. h ergeben würde. 

(2) Die Gesamtkonferenz kann allgemein beschließen, daß auch die beratenden Mitglieder 
stimmberechtigt sind. 

(3) 1 Den Teilkonferenzen gehören als Mitglieder mit Stimmrecht an: 

1. die in dem jeweiligen Bereich tätigen Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, 

2. die Referendarinnen und Referendare sowie die Anwärterinnen und Anwärter, die in dem 
jeweiligen Bereich eigenverantwortlich Unterricht erteilen, und 

3. mindestens je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Erziehungsberechtigten sowie der 
Schülerinnen und Schüler. 

2 Die Zahl der Mitglieder nach Satz 1 Nr. 3 wird durch die Gesamtkonferenz bestimmt. 3Sie darf die 
Zahl der Lehrkräfte, die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 sind, nicht übersteigen.4 Sind Teilkonferenzen für 
Schulzweige eingerichtet, so ist die Zahl der Mitglieder nach Satz 1 Nr. 3 unter entsprechender 
Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. h nach der Zahl der Lehrkräfte zu bestimmen, die 
Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 sind; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 5 Den Fachkonferenzen gehören 
ferner als beratende Mitglieder die Lehrkräfte mit entsprechender Lehrbefähigung an, die nicht bereits 
Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 sind. 6 An Berufsschulen sowie an Schulen, die eine Berufsschule 
umfassen, gehören den Fachkonferenzen außerdem je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer an. 

(4) 1 Die Termine der Sitzungen der Teilkonferenzen sind im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder 
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dem Schulleiter anzuberaumen. 2 Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist berechtigt, an den Sitzungen 
teilzunehmen, und kann Teilkonferenzen auch von sich aus einberufen, wenn sie oder er dies zur 
Erledigung wichtiger Aufgaben für erforderlich hält. 3Nimmt sie oder er in den Fällen des Absatzes 5 
Satz 2 Nr. 2 an den Sitzungen teil, so führt sie oder er den Vorsitz. 4 Gehört die Schulleiterin oder der 
Schulleiter in den Fällen des Satzes 3der Klassenkonferenz als Mitglied an, so kann sie oder er den 
Vorsitz übernehmen. 

(5) 1 Die Konferenzen beschließen mit der Mehrheit der abgegebenen, auf ja oder nein lautenden 
Stimmen, sofern nicht durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften etwas anderes bestimmt ist. 2Bei 
Entscheidungen über 

1. Grundsätze der Leistungsbewertung und Beurteilung, 

2. Zeugnisse, Versetzungen, Abschlüsse, Übergänge, Überweisungen, Zurücktreten und 

3. Überspringen, 

4. allgemeine Regelungen für das Verhalten in der Schule (Schulordnung) und 

5. Ordnungsmaßnahmen (§ 61) 

dürfen sich nur Vertreterinnen und Vertreter der Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen und 
Schüler der Stimme enthalten. 

(6) Ein Konferenzbeschluß ist auch dann gültig, wenn keine oder weniger Vertreterinnen und Vertreter 
bestellt sind, als Sitze in dieser Konferenz nach den Absätzen 1 bis 3 zur Verfügung stehen. 

(7) 1 In den Teilkonferenzen haben bei Entscheidungen über die in Absatz 5 Satz 2 Nr. 2 

genannten Angelegenheiten nur diejenigen Mitglieder Stimmrecht, die die Schülerin oder den 

Schüler planmäßig unterrichtet haben. 2 Die übrigen Mitglieder wirken an der Entscheidung 

beratend mit. 

§ 38 Sitzungszeiten   
1 Konferenzen sowie Bildungsgangs- und Fachgruppen finden in der unterrichtsfreien Zeit statt. 2 
Konferenzen sind in der Regel so anzuberaumen, daß auch berufstätige Vertreterinnen und Vertreter 
der Erziehungsberechtigten daran teilnehmen können. 

§ 38 a Aufgaben des Schulvorstandes  

(1) Im Schulvorstand wirken der Schulleiter oder die Schulleiterin mit Vertreterinnen oder Vertretern der 
Lehrkräfte, der Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen und Schüler zusammen, um die Arbeit 
der Schule mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung zu gestalten. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet den Schulvorstand über alle wesentlichen 
Angelegenheiten der Schule, insbesondere über die Umsetzung des Schulprogramms sowie den Stand 
der Verbesserungsmaßnahmen nach § 32 Abs. 3. 

(3) Der Schulvorstand entscheidet über 

1. die Inanspruchnahme der den Schulen im Hinblick auf ihre Eigenverantwortlichkeit von der 
obersten Schulbehörde eingeräumten Entscheidungsspielräume, 

2. den Plan über die Verwendung der Haushaltsmittel und die Entlastung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters, 

3. die Beteiligung berufsbildender Schulen an Maßnahmen Dritter (§ 21 Abs. 4), 

4. Anträge an die Schulbehörde auf Genehmigung einer besonderen Organisation (§ 23), 

5. die Zusammenarbeit mit anderen Schulen (§ 25 Abs. 1), 
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6. die Führung einer Eingangsstufe (§ 6 Abs. 4), 

7. die Vorschläge an die Schulbehörde zur Besetzung der Stelle der Schulleiterin oder des 
Schulleiters (§ 45 Abs. 1 Satz 3), der Stelle der ständigen Vertreterin oder des ständigen 
Vertreters (§ 52 Abs. 3 Satz 1) sowie anderer Beförderungsstellen (§ 52 Abs. 3 Satz 2), 

8.  die Abgabe der Stellungnahmen zur Herstellung des Benehmens bei der Besetzung der Stelle 
der Schulleiterin oder des Schulleiters (§ 45 Abs. 2 Satz 1 und § 48 Abs. 2 Satz 1) und bei der 
Besetzung der Stelle der ständigen Vertreterin oder des ständigen Vertreters (§ 52 Abs. 3 Satz 
3), 

9.  die Ausgestaltung der Stundentafel, 

10. Schulpartnerschaften, 

11. die von der Schule bei der Namensgebung zu treffenden Mitwirkungsentscheidungen (§ 107), 

12. Anträge an die Schulbehörde auf Genehmigung von Schulversuchen (§ 22) sowie, 

13. Vorschläge der berufsbildenden Schulen an den Schulträger für Anträge auf Genehmigung 
schulorganisatorischer Entscheidungen sowie 

14. Grundsätze für 

a)  die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Grundschulen, 

b)  die Durchführung von Projektwochen,  

c)  die Werbung und das Sponsoring in der Schule und 

d)  die jährliche Überprüfung der Arbeit der Schule nach § 32 Abs. 3. 

(4)  1 Der Schulvorstand macht einen Vorschlag für das Schulprogramm und für die Schulordnung. 
2 Will die Gesamtkonferenz von den Entwürfen des Schulvorstandes für das Schulprogramm oder für 
die Schulordnung abweichen, so ist das Benehmen mit dem Schulvorstand herzustellen. 

§ 38 b Zusammensetzung und Verfahren des Schulvorst andes  

(1) 1Der Schulvorstand hat  

1. bei Schulen mit bis zu 20 Lehrkräften 8 Mitglieder,  

2. bei Schulen mit 21 bis 50 Lehrkräften 12 Mitglieder,  

3. bei Schulen mit über 50 Lehrkräften 16 Mitglieder,  

3/1 bei berufsbildenden Schulen mit bis zu 50 Lehrkräften 12 Mitglieder 

4. bei berufsbildenden Schulen mit über 50 Lehrkräften 24 Mitglieder 
2Dabei beträgt die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte die Hälfte und die Anzahl der 
Vertreterinnen und Vertreter der Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen und Schüler jeweils 
ein Viertel der Mitglieder nach Satz 1. 3Die Anzahl der Lehrkräfte nach Satz 1 richtet sich danach, wie 
viele vollbeschäftigte Lehrkräfte nötig wären, um den an der Schule von allen Lehrkräften erteilten 
Unterricht zu übernehmen. 4Der Schulvorstand entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen auf ja 
oder nein lautenden Stimmen. 5Hat eine Schule weniger als vier Lehrkräfte, so nimmt die 
Gesamtkonferenz die Aufgaben des Schulvorstands wahr. 

(2) 1Der Schulvorstand an Grundschulen besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der Lehrkräfte 
sowie der Erziehungsberechtigten. 2 Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter der 
Erziehungsberechtigten beträgt die Hälfte der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1. 

(3) Der Schulvorstand besteht an Abendgymnasien und Kollegs je zur Hälfte aus Vertreterinnen und 
Vertretern  

1. der Lehrkräfte und 
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2. der Schülerinnen und Schüler. 

(4) 1An berufsbildenden Schulen besteht der Schulvorstand zu je drei Zwölfteln aus   

1. der Schulleiterin oder dem Schulleiter, ihrer oder seiner Stellvertreterin oder ihrem oder seinem 
Stellvertreter sowie  von der  Schulleiterin oder dem Schulleiter bestimmte Personen, die 
Leitungsaufgaben wahrnehmen,  

2. Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 53 Abs. 
1 Satz 1),  

3. Vertreterinnen und Vertretern der Schülerinnen und Schüler  

sowie 

3/1 zu einem Zwölftel aus Vertreterinnen oder Vertretern der Erziehungsberechtigten, 

4. zu zwei Zwölfteln aus  außerschulischen Vertreterinnen und Vertretern von an der beruflichen 
Bildung beteiligter Einrichtungen, darunter eine Vertreterin oder ein Vertreter der zuständigen 
Stellen nach § 71 des Berufsbildungsgesetzes.   

2Der  Schulvorstand bestimmt, welche Einrichtungen Vertreterinnen und Vertreter nach Nummer 4 
benennen können. 2/1Kann die Entscheidung nach Satz 2 nicht vom bisherigen Schulvorstand getroffen 
werden, so wirken an der Entscheidung nach Satz 2 nur die in Satz 1 Nrn. 1 bis 3/1 genannten 
Personen mit. 3Welche nach § 71 des Berufsbildungsgesetzes zuständige Stelle die Vertreterin oder 
den Vertreter nach Satz 1 Nr. 4 benennt, wird von den jeweils betroffenen zuständigen Stellen 
entschieden.  

(5) Vertreterinnen und Vertreter der Lehrkräfte nach Absatz 1 sind die Schulleiterin oder der Schulleiter 
und die übrigen durch die Gesamtkonferenz bestimmten Lehrkräfte oder pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

(6) 1Es werden gewählt die Vertreterinnen und Vertreter  

1. der Erziehungsberechtigten vom Schulelternrat, 

2. der Schülerinnen und Schüler vom Schülerrat, 

3. der Lehrkräfte und der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Gesamtkonferenz 
für zwei Schuljahre; dabei haben Stimmrecht nur die Mitglieder der Gesamtkonferenz nach § 36 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a bis e. 

2Für die Personen nach Satz 1 Nrn. 1 bis 3 sind auch Stellvertreterinnen oder Stellvertreter zu wählen. 
3Die §§ 75 und 91 gelten entsprechend. 

(7) 1Den Vorsitz im Schulvorstand führt die Schulleiterin oder der Schulleiter. 2Sie oder er entscheidet 
bei Stimmengleichheit. 

(8) Der Schulvorstand kann weitere Personen als beratende Mitglieder berufen. 

(9) § 38 gilt entsprechend. 

§ 39 Ausschüsse  

(1) 1An allgemein bildenden Schulen kann jede Konferenz ihre Zuständigkeit zur Entscheidung über 
bestimmte Angelegenheiten einem Ausschuss übertragen. 2Diesem Ausschuß gehören Vertreterinnen 
und Vertreter 

1. der Lehrkräfte, 

2. der Erziehungsberechtigten sowie 

3. der Schülerinnen und Schüler  

an. 3 Die Konferenz bestimmt die Zusammensetzung des Ausschusses. 4Die Gruppen nach Satz 2 Nrn. 
2 und 3 müssen in gleicher Anzahl vertreten sein. 5Mindestens ein Drittel der Mitglieder müssen 
Lehrkräfte sein. 6Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die in § 36 Abs. 5 Satz 2 genannten 
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Angelegenheiten darf nur einem Ausschuß übertragen werden, in dem mindestens die Hälfte der 
Mitglieder Lehrkräfte sind. 7Die Mitglieder des Ausschusses brauchen keine Mitglieder der Konferenz 
zu sein. 

(2) 1An berufsbildenden Schulen, die überwiegend von volljährigen Schülerinnen und Schülern besucht 
werden, kann an Stelle eines Ausschusses nach Absatz 1 auch ein Ausschuß gebildet werden, in dem 
nur die Gruppen nach Absatz 1 Satz 2 Nrn. 1 und 3 vertreten sind. 2Absatz 1 gilt im übrigen 
entsprechend. 

(2) 1Den Vorsitz in einem Ausschuß nach Absatz 1 führt die Vorsitzende oder der Vorsitzende der 
Konferenz. 2 Sie oder er hat die Stellung eines beratenden Mitglieds. 

(3) An den Sitzungen des Ausschusses der Gesamtkonferenz können eine Vertreterin oder ein 
Vertreter des Schulträgers und, sofern die Schule eine Berufsschule ist oder eine solche umfaßt, je 
zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer beratend teilnehmen. 

(4) § 36 Abs. 6 und 7 gilt entsprechend. 

(5) 1Jede Konferenz kann zur Vorbereitung von Beschlüssen Ausschüsse einsetzen. 2Dabei sind 
Aufgaben und Zusammensetzung der Ausschüsse zu bestimmen. 3Jedem Ausschuß gehört 
mindestens je eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppen nach Absatz 1 Satz 2 Nrn. 2 und 3 an. 
4Absatz 2 gilt entsprechend. 4Die Mitglieder der Gruppen in der Konferenz wählen jeweils die 
Vertreterinnen oder Vertreter ihrer Gruppe in den Ausschüssen. 5Die Konferenz kann die Vorbereitung 
von Beschlüssen auch einem Ausschuß nach Absatz 1 oder 2 übertragen. 

(6) 1Die Sitzungstermine der Ausschüsse sind im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter zu bestimmen. 2Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist berechtigt, an den Sitzungen 
teilzunehmen, und kann Ausschüsse auch von sich aus einberufen, wenn sie oder er dies zur 
Erledigung wichtiger Aufgaben für erforderlich hält. 

§ 40 Beirat an berufsbildenden Schu len  
1An  berufsbildenden  Schulen richtet der Schulvorstand einen Beirat ein der die Schule in 
Angelegenheiten der Zusammenarbeit zwischen Schule und an der beruflichen Bildung beteiligter 
Einrichtungen berät. 2Der Beirat kann sich über alle wesentlichen Angelegenheiten der Schule durch 
die Schulleiterin oder den Schulleiter unterrichten lassen. 3Über die Zusammensetzung des Beirats 
entscheidet der Schulvorstand. 

§ 43 Stellung der Schulleiterin u nd des Schulleiters  

(1) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen Schulleiter, die oder der die Gesamtverantwortung für 
die Schule und für deren Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung trägt. 

(2) 1Die Schulleiterin ist Vorgesetzte und der Schulleiter ist Vorgesetzter aller an der Schule tätigen 
Personen, besucht und berät die an der Schule tätigen Lehrkräfte im Unterricht und trifft Maßnahmen 
zur Personalwirtschaft einschließlich der Personalentwicklung. 2Sie oder er sorgt für die Einhaltung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften und der Schulordnung. 

(3) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet in allen Angelegenheiten, in denen nicht eine 
Konferenz, der Schulvorstand, eine Bildungsgangsgruppe oder eine Fachgruppe zuständig ist. 2Sie 
oder er trifft die notwendigen Maßnahmen in Eilfällen, in denen die vorherige Entscheidung eines der 
Satz 1 genannten Gremien nicht eingeholt werden kann und unterrichtet hiervon das Gremium 
unverzüglich. 

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die laufenden Verwaltungsgeschäfte; sie oder er hat 
dabei insbesondere 

1. die Schule nach außen zu vertreten, 

2. den Vorsitz in der Gesamtkonferenz und im Schulvorstand zu führen, 

3. an berufsbildenden Schulen die Leiterin oder den Leiter einer Bildungsgangs- oder und 
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Fachgruppen im Benehmen mit dieser zu bestimmen, 

4. jährlich einen Plan über die Verwendung der Haushaltsmittel zu erstellen, die Budgets (§ 32 Abs. 
4 und § 111 Abs. 1) zu bewirtschaften und über die Verwendung der Haushaltsmittel gegenüber 
dem Schulvorstand Rechnung zu legen sowie 

5. jährlich einen Plan über den Personaleinsatz zu erstellen. 

(5) 1Die Schulleiterin, oder der Schulleiter hat innerhalb von drei Tagen Einspruch einzulegen, wenn 
nach ihrer oder seiner Überzeugung ein Beschluss einer Konferenz, des Schulvorstandes oder eines 
Ausschusses, einer Bildungsgangsgruppe oder einer Fachgruppe 

1. gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstößt, 

2. gegen eine behördliche Anordnung verstößt, 

3. gegen allgemein anerkannte pädagogische Grundsätze oder Bewertungsmaßstäbe verstößt oder 

4. von unrichtigen tatsächlichen Voraussetzungen ausgeht oder auf sachfremden Erwägungen 
beruht. 

2Über die Angelegenheit hat die Konferenz, der Schulvorstand oder der Ausschuss in einer Sitzung, die 
frühestens am Tag nach der Einlegung des Einspruchs stattfinden darf, nochmals zu beschließen. 3Hält 
die Konferenz, der Schulvorstand oder der Ausschuss den Beschluss aufrecht, so holt die Schulleiterin 
oder der Schulleiter die Entscheidung der Schulbehörde ein. 4In dringenden Fällen kann die 
Entscheidung vor einer nochmaligen Beschlussfassung nach Satz 3 eingeholt werden. 5Der Einspruch 
und das Einholen einer schulbehördlichen Entscheidung haben aufschiebende Wirkung. 6Die Sätze 1 
bis 5 gelten in Bezug auf Entscheidungen, die der oder dem Vorsitzenden einer Teilkonferenz 
übertragen worden sind, entsprechend. 

§ 44 Kollegiale Schulleitung  

(1) 1Die Schulbehörde kann einer allgemein bildenden Schule auf ihren Antrag widerruflich eine 
besondere Ordnung genehmigen, die eine kollegiale Schulleitung vorsieht. 2Die besondere Ordnung 
muß bestimmen, aus wieviel Mitgliedern das Leitungskollegium besteht. 3Der Antrag bedarf einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder der Gesamtkonferenz. 4Er kann nur im 
Benehmen mit dem Schulträger gestellt werden. 

(2) 1Zu den Mitgliedern einer kollegialen Schulleitung gehören  

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter, 

2. die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter der Schulleiterin oder des Schulleiters, 

3. die Inhaberinnen und Inhaber von höherwertigen Ämtern mit Schulleitungsaufgaben und 

4. bis zu drei hauptamtliche oder hauptberufliche Lehrkräfte als zusätzliche Mitglieder. 
2Die §§ 45, 48, 49 und 52 bleiben unberührt. 

(3) 1Die zusätzlichen Mitglieder des Leitungskollegiums (Absatz 2 Satz 1 Nr. 4) werden mit ihrem 
Einverständnis von der Schulbehörde auf Vorschlag der Schule für die Dauer von sechs Jahren 
bestellt; § 49 gilt entsprechend. 2Gründe für die Ablehnung eines Vorschlags werden der Schule nicht 
bekanntgegeben. 

(4) 1Das Leitungskollegium regelt nach Anhörung der Gesamtkonferenz die Wahrnehmung seiner 
Aufgaben durch eine Geschäftsordnung. 2Der Schulleiterin oder dem Schulleiter bleiben vorbehalten: 

1. die Aufgaben nach § 43 Abs. 1 und 2, Abs. 4 Nrn. 1 und 2 und Abs. 5, 

2. der Vorsitz im Leitungskollegium, 

3. die dienstrechtlichen Befugnisse, soweit sie der Schule übertragen sind, 

4. die Befugnisse nach § 86 Abs. 1 und § 111 Abs. 2. 

(5) 1Die besondere Ordnung (Absatz 1) kann auch bestimmen, daß alle höherwertigen Ämter mit 



Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung 

11 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft    Landesverband Niedersachsen 

Ausnahme des ersten Beförderungsamtes der Lehrkräfte des höheren Dienstes an Gymnasien, 
Abendgymnasien, und Kollegs und berufsbildenden Schulen zunächst zeitlich begrenzt für die Dauer 
von sieben Jahren übertragen werden. 2Wird diese Bestimmung der besonderen Ordnung vor Ablauf 
der Übertragungszeit widerrufen, so behalten die Inhaberinnen und Inhaber von Ämtern mit zeitlicher 
Begrenzung diese Ämter bis zum Ende der Übertragungszeit. 3Die Übertragung eines höherwertigen 
Amtes nach Satz 1 darf nicht vor Ablauf eines Jahres seit Beendigung der Probezeit erfolgen. 

(6) 1Erfüllt die bisherige Inhaberin oder der bisherige Inhaber eines Amtes mit zeitlicher Begrenzung 
nach Ablauf der Übertragungszeit die Voraussetzungen für eine erneute Übertragung dieses Amtes, so 
wird es auf Lebenszeit verliehen. 2Die Vorschriften über Stellenausschreibungen und die 
stellenwirtschaftlichen Bestimmungen bleiben unberührt. 3§20 Abs. 2 und 3 des Niedersächsischen 
Beamtengesetzes ist nicht anzuwenden. 

(7) Absatz 6 gilt entsprechend, wenn die bisherige Inhaberin oder der bisherige Inhaber eines Amtes 
mit zeitlicher Begrenzung nach Ablauf der Übertragungszeit die Voraussetzungen für die Übertragung 
eines anderen Amtes mit zeitlicher Begrenzung erfüllt. 2Ist dies ein Amt mit höherem Endgrundgehalt 
als das zuvor wahrgenommene Amt mit zeitlicher Begrenzung, so wird vor seiner zeitlich begrenzten 
Übertragung zunächst ein Amt auf Lebenszeit verliehen, das mit demselben Endgrundgehalt 
verbunden ist wie das zuvor wahrgenommene Amt mit zeitlicher Begrenzung. 

(8) Ist vor Ablauf der Übertragungszeit mindestens ein weiteres Amt mit zeitlicher Begrenzung 
übertragen worden, so wird, wenn Ämter mit zeitlicher Begrenzung über einen Zeitraum von insgesamt 
sieben Jahren ununterbrochen wahrgenommen wurden, ein solches Amt nach Maßgabe der folgenden 
Sätze auf Lebenszeit verliehen. 2Ist das Endgrundgehalt des zuletzt übertragenen Amtes nicht höher 
als diejenigen der zuvor übertragenen Ämter, so ist das zuletzt übertragene Amt auf Lebenszeit zu 
verleihen. 3Ist das Endgrundgehalt des zuletzt übertragenen Amtes höher als das Endgrundgehalt 
eines der zuvor übertragenen Ämter, so wird ein Amt auf Lebenszeit verliehen, das dem 
wahrgenommenen Amt mit dem zweithöchsten Endgrundgehalt entspricht; die zeitliche Begrenzung 
des zuletzt übertragenen Amtes bleibt unberührt. 4Absatz 6 Satz 3 und der Vorbehalt hinsichtlich der 
stellenwirtschaftlichen Bestimmungen (Absatz 6 Satz 2) gelten entsprechend. 

§ 50  Allgemeines  

(1)  1 Die Lehrkräfte erziehen und unterrichten in eigener pädagogischer Verantwortung. 2 Sie sind an 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Entscheidungen der Schulleiterin oder des Schulleiters oder der 
kollegialen Schulleitung, Beschlüsse des Schulvorstands, Beschlüsse der Konferenzen und deren 
Ausschüsse nach § 39 Abs. 1 und 2, Beschlüsse der Bildungsgangs- und Fachgruppen sowie an 
Anordnungen der Schulaufsicht gebunden. 

(2)  1 Die Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen stehen in einem unmittelbaren Dienstverhältnis zum 
Land.  2 Für die Erteilung von Religionsunterricht können Bedienstete der Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts und deren öffentlich-rechtlicher Verbände, Anstalten und Stiftungen beschäftigt 
werden. 

§ 53  Übrige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

 (1)  1Die Schulassistentinnen und Schulassistenten, die pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie das Betreuungspersonal an allen öffentlichen Schulen sowie das 
Verwaltungspersonal zur Personal- und Mittelbewirtschaftung an den öffentlichen berufsbildenden 
Schulen stehen in einem unmittelbaren Dienstverhältnis zum Land. 2Das Betreuungspersonal an allen 
öffentlichen Schulen sowie das Verwaltungspersonal zur Personal- und Mittelbewirtschaftung an den 
öffentlichen berufsbildenden Schulen kann auch in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu einer 
Einrichtung stehen, die sich vertraglich verpflichtet hat, Betreuungs- oder Verwaltungsleistungen an 
diesen Schulen zu erbringen.  3Die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in einem 
unmittelbaren Dienstverhältnis zum Schulträger.  

(2) Für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt § 51 Abs. 3 entsprechend. 

 (3) Sowohl der Schulträger als auch das Land können an öffentlichen Schulen Arbeitsgelegenheiten 
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im Sinne des § 16 Abs. 3 des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs für erwerbsfähige Hilfebedürftige 
schaffen.  

§ 54 Recht auf Bildung  

(1) 1Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten das Schulwesen so zu fördern, daß alle 
in Niedersachsen wohnenden Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf Bildung verwirklichen können. 
2Das Schulwesen soll eine begabungsgerechte individuelle Förderung ermöglichen und eine gesicherte 
Unterrichtsversorgung bieten. 3Unterschiede in den Bildungschancen sind nach Möglichkeit durch 
besondere Förderung der benachteiligten Schülerinnen und Schüler auszugleichen. 4Auch 
hochbegabte Schülerinnen und Schüler sollen besonders gefördert werden. 

(2) 1An den öffentlichen Schulen in Niedersachsen besteht unbeschadet der Regelung des Absatzes 3 
Schulgeldfreiheit. 2Für Schülerinnen und Schüler, die ihren Wohnsitz außerhalb Niedersachsens 
haben, gilt Satz 1 nur, soweit in dem Land des Wohnsitzes die Gegenseitigkeit verbürgt ist. 
3Andernfalls haben diese Schülerinnen und Schüler ein angemessenes Schulgeld zu entrichten. 4Das 
Kultusministerium wird ermächtigt, durch Verordnung die Höhe und die Erhebung des in den Fällen des 
Satzes 3 zu entrichtenden Schulgeldes zu regeln. 

(3) Das Land erhebt von Schülerinnen und Schülern öffentlicher berufsbildender Schulen, die im 
Rahmen einer Maßnahme beruflicher Bildung individuell gefördert und denen auf Grund eines 
Gesetzes die Lehrgangskosten erstattet werden, ein angemessenes Entgelt, das sich an dem 
Schülerbetrag nach § 150 Abs. 3 und 4 für die besuchte Schule ausrichtet, jedoch nicht über den 
Höchstbetrag der den Schülerinnen und Schülern zu erstattenden Lehrgangskosten hinausgehen darf. 

(4) 1Das Land soll in geeigneten Fällen im Einvernehmen mit dem Schulträger von Schülerinnen und 
Schülern, die an Ergänzungsangeboten zum Erwerb zusätzlicher Qualifikationen an Fachschulen 
teilnehmen, ein angemessenes Entgelt erheben. 2Von der Erhebung kann im Einzelfall in 
entsprechender Anwendung des § 11 Abs. 2 Satz 2 des Niedersächsischen 
Verwaltungskostengesetzes ganz oder teilweise abgesehen werden. 

(5) 1Ein Sechstel der nach den Absätzen 3 und 4 sowie der nach § 21 Abs. 4 Satz 1 eingenommenen 
Entgelte steht dem Schulträger zu. 2Das Land und der Schulträger können ihre Anteile an den 
eingenommenen Entgelten der betreffenden Schule ganz oder teilweise zur eigenen Bewirtschaftung 
zuweisen. 

(6) Unbeschadet ihrer verfassungsmäßigen Rechte sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten den Schülerinnen und Schülern zu einem ihren Fähigkeiten und ihrer 
Entwicklung angemessenen Bildungsweg zu verhelfen. 

(7) Jeder junge Mensch hat das Recht auf eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechende 
Bildung und Erziehung und wird aufgefordert, sich nach seinen Möglichkeiten zu bilden. 

§ 59 a  Aufnahmebeschränkungen  

(1) 1Die Aufnahme in Ganztagsschulen und Gesamtschulen kann beschränkt werden, soweit die Zahl 
der Anmeldungen die Aufnahmekapazität der Schule überschreitet. 2Übersteigt die Zahl der 
Anmeldungen die Zahl der verfügbaren Plätze, so werden die Plätze durch Los vergeben. 3Das 
Losverfahren kann dahin abgewandelt werden, 

1. dass Schülerinnen und Schüler, die nicht ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Schulbezirk der Schule haben, diejenigen Schulplätze erhalten, die nicht an Schülerinnen und 
Schüler aus dem Schulbezirk der Schule vergeben worden sind, 

2. dass Schülerinnen und Schüler vorrangig aufzunehmen sind, wenn dadurch der gemeinsame 
Schulbesuch von Geschwisterkindern ermöglicht wird, und 

3. dass es bei Gesamtschulen zur Erreichung eines repräsentativen Querschnitts der Schülerschaft 
mit angemessenen Anteilen leistungsstärkerer wie leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler 
unter Berücksichtigung ihrer Leistungsbeurteilungen differenziert wird. 
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(2) Die Aufnahme in den Sekundarbereich I von Gesamtschulen kann nicht beschränkt werden, wenn 
deren Schulträger von der Pflicht befreit sind, Hauptschulen, Realschulen oder Gymnasien neben 
Gesamtschulen zu führen (§ 106 Abs. 7 Satz 4). 

§ 99  Aufgaben der Gemeinde - und Kreiselternräte  

(1) 1Die Gemeinde- und Kreiselternräte können Fragen beraten, die für die Schulen ihres Gebietes von 
besonderer Bedeutung sind. 2Schulträger und Schulbehörde haben ihnen die für ihre Arbeit 
notwendigen Auskünfte zu erteilen und rechtzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme und zu Vorschlägen 
zu geben. 3Das gilt insbesondere für schulorganisatorische Entscheidungen nach § 106 Abs. 1.  4Sind 
nach § 97 Abs. 1 keine Gemeindeelternräte zu bilden, so beteiligen die Schulträger die Schulelternräte. 

(2) 1Die Vorstände der Gemeinde- und Kreiselternräte haben darauf zu achten, daß die Belange aller in 
ihrem Bezirk vertretenen Schulformen angemessen berücksichtigt werden. 2Ist in einem Gemeinde- 
oder Kreiselternrat ein Beschluß gegen die Stimmen aller anwesenden Vertreterinnen und Vertreter 
einer Schulform gefaßt worden, so ist ihm auf deren Verlangen deren Stellungnahme beizufügen. 

§ 112 Personalkosten  

(1) Das Land trägt die persönlichen Kosten für die Lehrkräfte, die Schulassistentinnen und 
Schulassistenten, die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das Betreuungspersonal 
an öffentlichen Schulen sowie das Verwaltungspersonal zur Personal- und Mittelverwaltung an 
öffentlichen berufsbildenden Schulen; dazu gehört nicht das Personal von Schülerwohnheimen (§ 108 
Abs. 1 Satz 2). 

(2) 1Zu den persönlichen Kosten gehören die Personalausgaben im Sinne des Landeshaushaltsrechts 
und die Reisekosten. 2Das Land trägt auch die Kosten der wissenschaftlichen Begleitung von 
Schulversuchen. 

§ 112 a Gemeinsames Budget an berufsbildenden Schulen  
1Mit  Zustimmung des Kultusministeriums kann zwischen dem Schulträger und der berufsbildenden 
Schule vereinbart werden, dass das Budget des Landes (§ 32 Abs. 4 Satz 1 und des Schulträgers (§ 
111 Abs. 1) gemeinsam bewirtschaftet werden. 2Bei der Bewirtschaftung darf von §§ 112 und § 113 
Abs. 1 vorübergehend  abgewichen werden.  

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt durch Verordnung Näheres zur Budgetbewirtschaftung, zum 
Mindestumfang des Schulträgerbudgets (§ 111 Abs. 1), zum Ausgleich sowie zur Rechnungslegung zu 
regeln, um eine flexible wirtschaftliche Verwendung der Mittel sicherzustellen. 

§ 123 a  Qualitätsermittlung, Schulinspektion, Evaluation  

(1) Eine der obersten Schulbehörde nachgeordnete Behörde ermittelt die Qualität der einzelnen öffentlichen 
Schulen und darüber hinaus die Qualität des Schulsystems mit dem Ziel, Maßnahmen der 
Qualitätsverbesserung zu ermöglichen.  

(2) Der Behörde obliegt die Durchführung von Schulinspektionen und erforderlicher weiterer Evaluationen zu 
Einzelaspekten des Schulsystems. 

(3)  1 Die Behörde ermittelt die Qualität der einzelnen Schulen auf der Grundlage eines standardisierten 
Qualitätsprofils. 2 Eine Bewertung einzelner Lehrkräfte findet nicht statt. 

(4) Die Ergebnisse werden an die Schule, den Schulträger und an die nachgeordnete Schulbehörde 
übermittelt. 
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§ 128  Unterricht Werte und Normen  

(1) 
1
Wer nicht am Religionsunterricht teilnimmt, ist statt dessen zur Teilnahme am Unterricht Werte und 

Normen verpflichtet, wenn die Schule diesen Unterricht eingerichtet hat. 
2
Für diejenigen, für die 

Religionsunterricht ihrer Religionsgemeinschaft als ordentliches Lehrfach eingeführt ist, entsteht die 
Verpflichtung nach Satz 1 erst nach Ablauf eines Schuljahres, in dem Religionsunterricht nicht erteilt worden 
ist. 

3
Die Schule hat den Unterricht Werte und Normen als ordentliches Lehrfach vom 5. Schuljahrgang an 

einzurichten, wenn mindestens zwölf Schülerinnen oder Schüler zur Teilnahme verpflichtet sind. 
4
In der 

gymnasialen Oberstufe, im Beruflichen Gymnasium, im Abendgymnasium und im Kolleg kann die 
Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht Werte und Normen auch durch die Teilnahme am Unterricht im 
Fach Philosophie erfüllt werden, wenn die Schule diesen Unterricht eingerichtet hat. 

(2) Im Fach Werte und Normen sind religionskundliche Kenntnisse, das Verständnis für die in der 
Gesellschaft wirksamen Wertvorstellungen und Normen und der Zugang zu philosophischen, 
weltanschaulichen und religiösen Fragen zu vermitteln. 

§ 160 Ruhen der Schulpflicht  
1Die Schulbehörde kann für eine Ergänzungsschule, die einen Unterricht von mindestens 24 
Wochenstunden erteilt, die Feststellung treffen, daß während des Besuchs dieser Ergänzungsschule 
die Schulpflicht ruht. 2Die Feststellung bedarf eines schriftlichen Bescheids, der an den Schulträger zu 
richten ist. 3Hat die Schulbehörde über einen Antrag auf Feststellung nicht spätestens drei Monate 
nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen  entschieden, so gilt die Eigenschaft einer anerkannten 
Ersatzschule als verliehen; im Übrigen findet § 42 a VwVfG Anwendung. 4Werden die 
Feststellungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt, so hat der Schulträger dies der Schulbehörde 
mitzuteilen. 

§ 161 Anerkannte Ergänzungsschulen  

(1) 1Einer Ergänzungsschule kann die Eigenschaft einer anerkannten Ergänzungsschule verliehen 
werden, wenn sie der Ausbildung für einen bestimmten Beruf dient, der Unterricht nach einem 
genehmigten Lehrplan erteilt wird und die Abschlußprüfung nach einer genehmigten Prüfungsordnung 
unter dem Vorsitz einer Beauftragten oder eines Beauftragten der Schulbehörde stattfindet. 2Bildet die 
Ergänzungsschule für einen bestimmten Beruf aus, so kann ihr mit der Anerkennung gestattet werden, 
ihren Schülerinnen und Schülern die Berechtigung zu verleihen, eine entsprechende 
Berufsbezeichnung mit dem Zusatz "geprüfte oder geprüfter" zu führen. 3Die Anerkennung bedarf der 
Schriftform. 4§ 148 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) 1Schulen in freier Trägerschaft, die der Ausbildung von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern 
dienen, wird auf Antrag unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 die Eigenschaft einer 
anerkannten Ergänzungsschule verliehen, wenn sie ihre Schülerinnen und Schüler mindestens 18 
Monate lang durch einen mindestens halbtägigen Unterricht in wenigstens drei im Heilpraktikerwesen 
nicht nur vereinzelt vertretenen Behandlungsmethoden umfassend ausbilden. 2Die Landesregierung 
wird ermächtigt, die Anforderungen des Satzes 1 einschließlich der Voraussetzungen für die 
Genehmigung der Lehrpläne und der Prüfungsordnungen nach Absatz 1 Satz 1 durch Verordnung 
näher zu regeln. 3Im übrigen gilt Absatz 1 Sätze 2 bis 4 entsprechend. 

(3) 1Einer allgemein bildenden Ergänzungsschule kann auf Antrag des Schulträgers die Eigenschaft 
einer anerkannten Ergänzungsschule verliehen werden, wenn deren Schulabschluss darauf 
ausgerichtet ist, das 'International Baccalaureate Diplome/Diplôme du Baccalauréat International' zu 
vergeben. 2Die Anerkennung bedarf der Schriftform. 3§ 148 Abs. 3 Nr. 1 ist entsprechend anzuwenden. 
4Den Trägern der nach Satz 1 anerkannten Ergänzungsschulen gewährt das Land Finanzhilfe in 
entsprechender Anwendung des § 149 Abs. 1 und des § 150 Abs. 1 bis 6. 5§ 150 Abs. 10 gilt 
entsprechend. 

(4) 1Hat die Schulbehörde über einen Antrag auf Verleihung nicht spätestens drei Monate nach 
Vorliegen der vollständigen Unterlagen  entschieden, so gilt die Eigenschaft einer anerkannten 
Ergänzungsschule als verliehen; im Übrigen findet § 42 a  VwVfG Anwendung.  
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§ 161 a Abwicklung über eine einheitliche Stelle  

Die Verfahren nach diesem Abschnitt können über eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden.  

§ 181 Schulversuche  

(1) Schulverfassungsversuche, die vor dem 1. August 1980 unbefristet genehmigt worden sind, können 
bis auf Widerruf fortgeführt werden. 

(2) Schulen, die an dem Schulversuch zur Entwicklung Berufsbildender Schulen zu Regionalen 
Kompetenzzentren teilnehmen, können nach Ablauf des Schulversuchs bis längstens zum Ablauf des 
Jahres 2010 weiter nach den Versuchsbedingungen arbeiten. 

§ 190  Werte und Normen  

Das Fach Werte und Normen (§ 128) ist als Prüfungsfach in der gymnasialen Oberstufe, im Beruflichen 
Gymnasium, im Abendgymnasium und im Kolleg einzurichten, sobald hierfür die erforderlichen 
Unterrichtsangebote entwickelt sind und geeignete Lehrkräfte zur Verfügung stehen. 

Artikel 2  

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.  2Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 1Nrn. 14 bis 
16 am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

 

(Anmerkung AST: gemeint sind §§ 160 bis 161) 

 

 
Andreas Streubel  16.11.2010  


